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A B K Ü R Z U N G S V E R Z E I C H N I S 

 
BauGB  - Baugesetzbuch 
BEB  -  Berechnungsmethode zur Ermittlung der Belastetenzahlen durch Umgebungslärm 
BImSchG  - Bundes-Immissionsschutzgesetz 
BImSchV  - Bundes-Immissionsschutzverordnung 
BGBI  - Bundesgesetzblatt 
BMVBS  - Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung 
BMDV  - Bundesministerium für digitales und Verkehr 
BUB  - Berechnungsmethode für den Umgebungslärm von bodennahen Quellen  
   (Straßen, Schienenwege, Industrie und Gewerbe) 
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dB(A)  - A-bewerteter Schalldruckpegel 
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EBA  - Eisenbahn-Bundesamt 
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EU  - Europäische Union 
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GIS  - Geografisches Informationssystem 
IED-Anlagen  - Richtlinie über Industrieemissionen, RL 2010/75/EU, Industrial Emissions Directive 
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Lden  - Tag-Abend-Nacht-Lärmindex 
Lday  - Mittelungspegel für den Tag von 06:00 - 18:00 Uhr 
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LUBW  - Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg 
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ÖPNV  - Öffentlicher Personennahverkehr 
RLS-19  - Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen 2019 
RLS-90  - Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen 1990 
StVO  - Straßenverkehrsordnung 
UBA  - Umweltbundesamt 
ULR  -  Umgebungslärmrichtlinie 
VCD  - Verkehrsclub Deutschland 
VBEB  - Vorläufige Berechnungsmethode zur Ermittlung der Belastetenzahlen durch Umge- 
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VBUS   - Vorläufige Berechnungsmethode für den Umgebungslärm an Straßen 
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1. Beschreibung des Ballungsraums, der Hauptverkehrsstra-

ßen, der Haupteisenbahnen oder der Großflughäfen und 

anderer Lärmquellen 

 

§ 47b BImSchG definiert die zu untersuchenden Lärmquellen wie folgt:  

 

 

Ballungsraum 

 

Ein Ballungsraum ist ein Gebiet mit einer Einwohnerzahl von über 100.000 und einer Bevölke-

rungsdichte von mehr als 1.000 Einwohnern pro Quadratkilometer. Im Land Baden-Württem-

berg definieren sich die Ballungsräume über die Einwohnerzahl der Gemeinden. Die  Gemeinde 

Rudersberg im Rems-Murr -Kreis zählt mit 11.645 Einwohnern zum 31. Dezember 202 2 nicht zu 

den Ballungsräumen. 

 

 

Hauptverkehrsstraßen 

 

Zu untersuchende Hauptverkehrsstraßen sind Bundesfernstraßen, Landesstraßen oder sonstige 

grenzüberschreitende Straßen, jeweils mit einem Verkehrsaufkommen von über 3 Mio. Kraft-

fahrzeugen pro Jahr (DTV >8.200 Kfz). D ie LUBW hat folgende Straßen( -abschnitte) kartiert 

(Pflichtaufgabe):  

 

+ L 1148 südlichen Gemeindegrenze bis Neue Zumhofer Straße. 

 

 

Haupteisenbahnen 

 

Zu betrachten sind die die Schienenwege von Eisenbahnen nach dem Allgemeinen Eisenbahn -

gesetz mit einem Verkehrsaufkommen von über 30.000 Zügen pro Jahr.  

 

Die Wieslauftalbahn erfüllt diese Rahmenbedingung nicht und ist somit nicht kartierungspflich-

tig.  

 

 

Großflughäfen  

 

Die Gemeinde Rudersberg befindet sich bezüglich der Auslösewerte des Lärmaktionsplans nicht 

im Lärmwirkungsbereich eines Großflughafens mit mehr als 50.000 Flugbewegungen/ Jahr 

(Starts und Landungen).  

 

Militärisch genutzte Flughäfen sowie Regionalflughäfen und Landeplätze sind nicht Gegen-

stand der Lärmminderungsplanung.  

 

 

Gewerbelärm  

 

Nur in Ballungsräumen sind die Industrie - und Gewerbebetriebe mit IED -Anlagen (Industrial 

Emissions Directive) zu kartieren, sowie Häfen für die Binnen - oder Seeschifffahrt mit einer Ge-

samtumschlagsleistung von mehr als 1,5 Mio. Tonnen pro Jahr.  
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Probleme mit dieser Lärmquelle sind in den Nicht -Ballungsräumen deshalb außerhalb des Lärm-

aktionsplans zu regeln.  

 

 

Andere Lärmquellen 

 

Nach § 47a BImSchG gilt der sechste Teil des BImSchG nicht für Lärm, der von der davon be-

troffenen Person selbst oder durch Tätigkeiten innerhalb von Wohnungen verursacht wird, für 

Nachbarschaftslärm, Lärm am Arbeitsplatz, in Verkehrsmitteln oder Lärm, der  auf militärische 

Tätigkeiten in militärischen Gebieten zurückzuführen ist.  

 

Probleme mit diesen Lärmquellen sind außerhalb des Lärmaktionsplans zu regeln.  
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Abb. 1.1:  Eingangsdaten Lärmkarten ï Untersuchte Straßenabschnitte   
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2. Zuständige Behörde 

 

Für die Erstellung der strategischen Lärmkarten Straßenverkehr und Flughäfen ist in Nordrhein -

Westfalen das LANUV zuständig. Die Berechnung der Lärmbelastung von Schienenverkehr auf 

Schienenwegen des Bundes erfolgt durch das EBA. 

 

Die Zuständigkeit für den Lärmaktionsplan regelt § 47e BImSchG. Sie liegt in den Nicht -Bal-

lungsräumen für den Straßenverkehr bei den Gemeinden oder den nach Landesrecht zuständi-

gen Behörden. In Baden-Württemberg bestätigt das Landesrecht die Zuständigkeit der Gemein-

den: 

 

 

 Gemeinde Rudersberg 
 Bauamt 
 Birgit Carrozzo 
 Backnanger Str. 26 

73635 Rudersberg 
   
 Tel.  07183 3005 50 
 Fax  07183 3005 57 
 E-Mail:  b.carrozzo@rudersberg.de 
 
 Internet:  www.rudersberg.de 
 
 Gemeindeschlüssel: 08 119 061 

 

 

Seit dem 1. Januar 2015 ist gemäß § 47e BImSchG das EBA in den Nicht-Ballungsräumen auch 

zuständig für die Aufstellung eines bundesweiten Lärmaktionsplans für die Haupteisenbahn-

strecken des Bundes mit Maßnahmen in Bundeshoheit.  

 

Der Lärmaktionsplan ist als Lang- und Kurzfassung von der Gemeinde dem zuständigen Lan-

desministerium zu übergeben. Dieses ist zuständig für die Mitteilung der Kurzfassung an das 

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (nach § 47c Abs. 5 und 6 

sowie nach § 47d Abs. 7 BImSchG), das wiederum die Unterlagen an die EU-Kommission wei-

terleitet.  
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3. Rechtlicher Hintergrund  

 

Vorbemerkung  

 

Seit der 3. Runde der Lärmaktionspläne haben sich nahezu alle Richtlinien und Berechnungs-

verordnungen zum Lärmschutz auf EU - wie auch auf nationaler Ebene verändert:  

 

+ Die Berechnungsmethoden entsprechend der EU-Umgebungslärmrichtlinie haben 

sich zum 31. Dezember 2018 wie folgt geändert:  

# Die "Vorläufigen Berechnungsmethode für den Umgebungslärm an Straßen 

ð VBUS, Schienen ð VBUSch und Industrie und Gewerbe ð VBUI" wurden 

durch die "Berechnungsmethode für den Umgebungslärm von bodennahen 

Quellen (Straßen, Schienenwege, Industrie und Gewerbe)" (BUB) ersetzt. 

# Die Belastetenzahlen werden nun nicht mehr entsprechend der "Vorläufigen 

Berechnungsmethode zur Ermittlung der Belastetenzahlen durch Umge-

bungslärm" (VBEB) ermittelt, sondern mit dem Rechenansatz der "Berech-

nungsmethode zur Ermittlung der Belastetenzahlen durch Umgebungslärm" 

(BEB), die im Sinne der Betroffenen zu deutlich höheren Belastetenzahlen 

führt.  

Die neuen Berechnungsmethoden für die strategischen Lärmkarten erlauben durch 

die im Vergleich zu den bisherigen Richtlinien zum Teil stark veränderten Parame-

tern keinen Vergleich mit den bisher ermittelten Werten.  

 

+ Auf nationaler Ebene wurden für Berechnung des Straßenverkehrslärms bisher die 

"Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen ð RLS-90" angewandt. Diese wurden am 

1. März 2021 mit Änderung der 16. BImSchV (Verkehrslärmschutzverordnung) 

durch die "Richtlinien f ür den Lärmschutz an Straßen ð RLS-19" abgelöst.  

 

+ Das Umweltbundesamt hat die bisherigen Empfehlungen für die Auslösewerte von 

65/55 dB(A) Lden/ Lnight  für die kurzfristigen Umwelthandlungsziele um 5 dB(A) auf 

60/50 dB(A), bei den mittelfristigen Handlungszielen um weitere 5 dB(A) auf 

55/45 dB(A) abgesenkt. 

 

+ Der Spielraum zur Anordnung von straßenverkehrsrechtlichen Maßnahmen hat 

sich durch die Novellierung des Straßenverkehrsgesetzes, der Straßenverkehrsord-

nung mit der dazugehörigen Verwaltungsvorschrift und jüngere Gerichtsurteile er-

heblich erweitert.  

 

+ Es wurden neue Verfahren für die Berechnung der Schätzwerte für die Reduzierung 

der Zahl der betroffenen Personen eingeführt.  

 

+ Der LAI empfiehlt in seinen jüngsten Hinweisen, die ruhigen Gebiete in einem klein-

teiligeren Rahmen zu betrachten , als es die Umgebungsrichtlinie vorgibt.  

 

+ Es wurden vom Umweltbundesamt vereinfachte Berechnungsverfahren für die Er-

mittlung der Schätzwerte für die Reduzierung der Zahl der betroffenen Personen 

eingeführt.  

 

Als Folge ist der Lärmaktionsplan der 4. Runde nicht nur eine einfache Fortschreibung, sondern 

erfordert eine umfassende Überprüfung des Lärmaktionsplans der 3. Runde.  
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EU-Recht 

 

Im Jahr 2002 trat die EU-Umgebungslärmrichtlinie (2002/49/EG) in Kraft. Der Begriff Lärmakti-

onsplan wird in der Richtlinie wie folgt definiert:  

 

+ "Ein Plan zur Regelung von Lärmproblemen und von Lärmauswirkungen, erforder-

lichenfalls einschließlich Lärmminderung".  

 

Ziel der Richtlinie ist, ein gemeinsames Konzept zur Bewertung und Bekämpfung von Umge-

bungslärm zu realisieren, um schädliche Auswirkungen einschließlich Belästigungen durch Um-

gebungslärm zu verhindern, ihnen vorzubeugen oder sie zu vermindern.  

 

Lärmminderungspläne sind bei bedeutsamen Entwicklungen für die Lärmsituation, ansonsten 

jedoch alle fünf Jahre nach dem Zeitpunkt ihrer Aufstellung zu überprüfen und erforderlichen-

falls zu überarbeiten.  

 

Seit der 2. Stufe (= 2. Runde) sind außerhalb von Ballungsräumen mit mehr als 100.000 Ein-

wohnern für alle regionalen, nationalen oder grenzüberschreitenden Straßen mit mehr als 

3 Mio. Kfz/Jahr (DTV 8.200 Kfz) und alle Haupteisenbahnstrecken mit mehr als 30.000 Zü-

gen/Jahr zu erstellen. Hinzu kamen Großflughäfen mit mehr als 50.000 Flugbewegungen/Jahr.  

 

Die zuständigen Behörden haben nun in der 4. Runde bis zum 18. Juli 2024 Zeit, die Lärmakti-

onspläne der 3. Runde zu überprüfen. Entsprechend dem "Portugal-Urteil" des EuGH müssen 

alle Gemeinden, die kartiert wurden, auch einen Lärmaktionsplan (ggf. mit verringertem Auf-

wand) aufstellen.  

 

Als Anhang II sind die Begriffsbestimmungen nach Artikel 3 der EU -Umgebungslärmrichtlinie 

beigefügt.  

 

 

Nationale Umsetzung des EU-Rechts 

 

Die Richtlinie 2002/49/EG des Europäischen Parlamentes und des Rates über die Bewertung und 

Bekämpfung von Umgebungslärm vom 25. Juni 2002 ist im Juni 2005 mit der Einfügung der 

§§ 47a-f in das Bundes-Immissionsschutzgesetz und mit Erlass der 34. BImSchV in nationales 

Recht überführt worden.  

 

Umgebungslärm bezeichnet "belästigende oder gesundheitsschädliche Geräusche im Freien, die 

durch Aktivitäten von Menschen verursacht werden, einschließlich des Lärms, der von Verkehrs -

mit teln, Straßenverkehr, Eisenbahnverkehr, Flugverkehr sowie Geländen für industrielle Tätig-

keiten ausgeht" (§ 47b BImSchG). 

 

Die Lärmaktionspläne müssen gemäß § 47d Abs. 2 BImSchG folgende Mindestanforderungen 

der Anlage V der EU-Umgebungslärmrichtlinie erfüllen:  

 

+ "Eine Beschreibung des Ballungsraums, der Hauptverkehrsstraßen, der Haupteisen-

bahnstrecken oder der Großflughäfen und anderer Lärmquellen, die berücksichtigt 

werden,  

+ Benennung der zuständigen Behörde,  

+ Erläuterung des rechtlichen Hintergrunds,  

+ Nennung aller geltenden Grenzwerte gemäß Artikel 5 ULR  
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+ eine Zusammenfassung der Daten der Lärmkarten,  

+ eine Bewertung der geschätzten Anzahl von Personen, die Lärm ausgesetzt sind, 

sowie Angabe von Problemen und verbesserungsbedürftigen Situationen,  

+ das Protokoll der öffentlichen Anhörungen gemäß Artikel 8 Absatz 7,  

+ Auflistung der bereits vorhandenen oder geplanten Maßnahmen zur Lärmminde-

rung,  

+ die Maßnahmen, die die zuständigen Behörden für die nächsten fünf Jahre geplant 

haben, einschließlich der Maßnahmen zum Schutz ruhiger Gebiete,  

+ Darstellung der langfristigen Strategie,  

+ finanzielle Informationen (falls verfügbar): Finanzmittel, Kostenwirksamkeitsana-

lyse, Kosten-Nutzen-Analyse, 

+ die geplanten Bestimmungen für die Bewertung der Durchführung und der Ergeb-

nisse des Lärmaktionsplans." 

 

 

Nationales Recht zum Lärmschutz 

 

Der Lärmaktionsplan muss zwar die Anforderungen der EU -Umgebungslärmrichtlinie erfüllen, 

doch erfolgt die Umsetzung der im Lärmaktionsplan beschlossenen Maßnahmen nach den na-

tionalen Vorschriften von Bund und Ländern, was Konflikte nicht ausschließt. Nachf olgend wer-

den deshalb die wesentlichen rechtlichen Grundlagen auf Bundesebene kurz vorgestellt. Die 

jeweiligen Gesetze und Runderlässe der Länder sind darüber hinaus zu beachten. 

 

Ein direkter Vergleich der nach BUB und RLS-19 berechneten Pegelwerte ist aufgrund unter-

schiedlicher Berechnungsgrundlagen nicht möglich. Mit den Werten der BUB kann lediglich ein-

geschätzt werden, ob die Anordnung verkehrsbeschränkender Maßnahmen möglich erscheint. 

Für eine ermessensfehlerfreie Prüfung straßenverkehrsrechtlicher Maßnahmen sind die in Ba-

den-Württemberg für die Straßenbauverwaltung (Lärmsanierung) bzw. Straßenverkehrsbehör-

den (Straßenverkehrsordnung) bindenden RLS-19 zu verwenden.  

 

Eine der Grundvoraussetzungen zur Gewährung von passiven Schallschutzmaßnahmen ist, dass 

die maßgeblichen Auslösewerte der Lärmsanierung in Abhängigkeit von der Gebietskategorie 

überschritten sind. Dazu zählt unter anderem, dass Lärmsituationen anhand der VLärmSchRL 97 

in Verbindung mit den RLS-19 zu ermitteln und zu bewerten sind. Die Art der zu schützenden 

Gebiete und Anlagen ergibt sich aus den Festsetzungen in Bebauungsplänen (DIN 18005 -1) 

oder aus der Realnutzung. Bei der Entscheidung über die Lärmsanierung sind darüber hinaus 

weitere Kriterien zu prüfen (zum Beispiel, wann ein betroffenes Gebäude errichtet wurde).  

 

 

Tab. 3.1: Beurteilungspegel zur Lärmsanierung an Bundesfernstraßen gemäß VLärmSchR 97 

 

Nutzung/Gebietskategorien Beurteilungspegel 

 Tag Nacht 

Gebiete um Krankenhäuser, Schu-
len, Kur- und Altenheime, reine und 
allgemeine Wohngebiete, Kleinsied-
lungsgebiete  

64 dB(A) 54 dB(A) 

Kern-, Dorf- und Mischgebiete* 66 dB(A) 56 dB(A) 

Gewerbegebiet 72 dB(A) 62 dB(A) 

*   Die Beurteilungspegel können an Landesstraßen in einzelnen Bundesländern abweichen.  
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Gemäß § 45 StVO können die Straßenverkehrsbehörden die Benutzung bestimmter Straßen 

oder Straßenstrecken aus Gründen der Sicherheit oder Ordnung des Verkehrs beschränken oder 

verbieten und den Verkehr umleiten. Die Straßenverkehrsbehörden treffen die notwe ndigen 

Anordnungen zum Schutz der Bevölkerung vor Lärm und Abgasen, zum Schutz bestimmter 

Erholungsorte und Erholungsgebiete oder zur Unterstützung der geordneten städtebaulichen 

Entwicklung.  

 

Der Einsatz straßenverkehrsrechtlicher Maßnahmen erfolgt nach den Lärmschutz -Richtlinien-

StV 2007. Sie gelten allgemein für bestehende Straßen und betreffen vor allem Verkehrsbe-

schränkungen, Verkehrsverbote und Verkehrsumleitungen (§ 45 StVO). Die in den L ärmschutz-

Richtlinien-StV unter 2.1 festgelegten Immissionsgrenzen liegen in reinen und allgemeinen 

Wohngebieten, Kleinsiedlungsgebieten sowie an Krankenhäusern, Schulen, Kur - und Altenhei-

men beispielsweise bei 70 dB(A) tagsüber und bei 60 dB(A) in der Nac ht, 72/62 dB(A) für Misch - 

und Gewerbegebiete. Eine Prüfpflicht zur Anordnung straßenverkehrsrechtlicher Maßnahmen 

und somit auch Anspruch auf eine ermessensfehlerfreie Entscheidung besteht jedoch nicht erst 

bei Überschreitung der Grenzwerte der Richtlinie n-StV, sondern nach den wesentlich strengeren 

Lärmvorsorgewerten der 16. BImSchV (Gefahrenlage). 

 

 

Tab. 3.2: Beurteilungspegel der 16. BImSchV (Lärmvorsorgewerte) 

 

Nutzung/Gebietskategorien Beurteilungspegel 

 Tag Nacht 

Krankenhäuser, Schulen, Kur- und 
Altenheime 

57 dB(A) 47 dB(A) 

Reine und allgemeine Wohngebiete, 
Kleinsiedlungsgebiete 

59 dB(A) 49 dB(A) 

Kern-, Dorf- und Mischgebiete, Ur-
bane Gebiete 

64 dB(A) 54 dB(A) 

Gewerbegebiet 69 dB(A) 59 dB(A) 

 

 

Kooperationserlass Lärmminderungsplanung Baden-Württemberg  

 

Der Kooperationserlass des Landes Baden-Württemberg ermöglicht als Landesrecht verschie-

dene Vereinfachungen und Klarstellungen gegenüber dem nationalen Recht. Die für den Lärm-

aktionsplan wichtigsten Punkte werden nachfolgend zusammengefasst dargestellt:  

 

+ Um die Maßnahmenplanung zu erleichtern, stellt die LUBW neben der Lärmkartie-

rung auch Berechnungsergebnisse nach den RLS-19 zur Verfügung, so dass die 

bisher erforderliche Um - oder Neuberechnung entfällt.  

 

+ Im Zuge anstehender Erhaltungsmaßnahmen an Bundes- und Landesstraßen wird 

von der Straßenbauverwaltung des Landes grundsätzlich geprüft, ob die Voraus-

setzungen zur Lärmsanierung gegeben sind. Werden die Auslösewerte überschrit-

ten und die planerischen Randb edingungen erfüllt, wird ein lärmmindernder Fahr-

bahnbelag eingebaut.  

 

+ Durch ein integriertes Vorgehen können Straßenabschnitte identifiziert werden, 

die neben einer hohen Lärmbelastung beispielsweise auch hohe Schadstoffemissi-

onen aufweisen oder Unfallschwerpunkte darstellen können. Aus der Analyse des 

Erscheinungsbildes dieser Straßenräume, deren verkehrlicher Bedeutung und den 
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Ansprüchen der einzelnen Nutzergruppen können Handlungsspielräume geprüft 

und Maßnahmen unter Aufrechterhaltung einer angemessenen Verkehrsqualität 

entwickelt werden.  

 

+ Der Raumgewinn kann beispielsweise dem Fuß- und Radverkehr zugutekommen 

und zur Erhöhung der Aufenthaltsqualität sowie zur Klimaanpassung der Innen-

städte und Ortsmitten durch Bepflanzungen mit Bäumen, Grünstreifen, Wasserele-

mente zur Kühlung genutzt werden . 

 

+ Für die Prüfung, ob verkehrsbeschränkende Maßnahmen aus Gründen des Lärm-

schutzes in Betracht kommen, stellen die Richtlinien für straßenverkehrsrechtliche 

Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung vor Lärm (Lärmschutz -Richtlinien-StV) 

eine Orientierungshilfe da r. Die Richtlinien enthalten grundsätzliche Wertungen, 

lassen aber auch andere Wertungen zu, sofern sie fachlich begründet sind.  

 

+ Die Rechtsprechung orientiert sich bei der Frage, ob gemäß § 45 Abs. 9 Satz 3 StVO 

eine Gefahrenlage gegeben ist, an den Grenzwerten der Verkehrslärm schutzver-

ordnung (16. BImSchV). Werden die in § 2 Abs. 1 der 16. BImSchV geregelten Im-

missionsgrenzwerte überschritten, haben die Lärmbetroffenen regelmäßig einen 

Anspruch auf eine ermessensfehlerfreie Entscheidung über eine verkehrsbeschrän-

kende Maßnahme. 

 

+ Bei der Ermessensausübung zu straßenverkehrsrechtlichen Lärmschutzmaßnah-

men ist in Bereichen, die dem Wohnen dienen, zu beachten, dass nach der Lärm-

wirkungsforschung Werte ab 65 dB(A) tags und 55 dB(A) nachts im gesundheitskri-

tischen Bereich liegen. Bestehen deutliche Betroffenheiten mit Lärmpegeln über 

den genannten Werten, verdichtet sich das Ermessen zum Einschreiten.  

 

+ Bei einer Überschreitung dieser Werte um 2 dB(A) reduziert sich das Ermessen hin 

zur grundsätzlichen Pflicht zur Anordnung bzw. Durchführung von Maßnahmen 

auf den betroffenen Straßenabschnitten.  

 

+ Spätestens bei Lärmpegeln ab 70 dB(A) tags und 60 dB(A) nachts überschreitet die 

Lärmbelastung die grundrechtliche Schwelle zur Gesundheitsgefährdung. Solche 

Lärmsituationen müssen dann abwägungsgerecht gelöst werden.  

 

+ Als Ergebnis einer Abwägung sind auch Maßnahmen mit einer geringeren Lärm-

minderung als 3 dB(A) zu akzeptieren. Stehen beispielsweise einer Geschwindig-

keitsbeschränkung auf 30 km/h andere Belange wie die Verkehrsfunktion (überre-

gionale Verkehrsbeziehung und Bündelungsfunktion der Straße) entgegen, so ist 

als Ergebnis einer Abwägung auch eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf 

40 km/h trotz gerin gerer Lärmminderung möglich, auch ohne dass mit der Maß-

nahme eine Reduzierung des dahingehend nur begrenzt aussagekräftigen Mitte-

lungspegels um 3 dB(A) erreicht wird.  

 

+ Verkehrliche Maßnahmen zum Schutz der Wohnbevölkerung vor Lärm, insbeson-

dere bei Maßnahmen außerhalb geschlossener Ortschaften, erfordern gemäß Ver-

waltungsvorschrift zur StVO zu § 45 die Zustimmung der obersten Landesbehörde.  

 

+ Im Rahmen der Lärmaktionsplanung ist die untere Straßenverkehrsbehörde als zu-

ständige Fachbehörde weiter zu beteiligen, da sie für die Durchsetzung der ver -
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kehrsrechtlichen Maßnahmen zuständig sind. Bei Maßnahmen, die die zulässige 

Höchstgeschwindigkeit innerorts betreffen, entfällt der Zustimmungsvorbehalt der 

Regierungspräsidien als höhere Straßenverkehrsbehörde.  

 

+ Maßgeblich zur Beurteilung sind der Lärmpegel sowie die Anzahl der Bewohner in 

den betreffenden Gebäuden. Sind amtliche Einwohnerzahlen nicht verfügbar, 

kann die Anzahl der Bewohner eines Wohngebäudes nach dem Verfahren der Be-

rechnungsmethode zur Ermittlun g der Belastetenzahlen durch Umgebungslärm 

(BEB) erfolgen. Bestehen Hinweise auf lärmbedingte Leerstände entlang des be-

treffenden Straßenabschnitts, so wird zur Einwohner - und Betroffenheitsermitt-

lung ebenfalls das statistische Verfahren der BEB empfohlen.  

 

+ Straßen mit einem geringeren Verkehrsaufkommen als drei Millionen Kraftfahrzeu-

gen pro Jahr sind keine Hauptverkehrsstraßen im Sinne von § 47b Nr. 3 BImSchG. 

Werden solche Straßen in Lärmaktionspläne einbezogen, obliegt die Ermes-

sensausübung bei hierauf abzielenden Maßnahmen der zuständigen Straßenver-

kehrsbehörde. Diese hat unter besonderer Würdigung der Ausführungen des Lärm-

aktionsplans zu erfolgen.  

 

+ Voraussetzung für die Anordnung von Maßnahmen zur Unterstützung einer ge-

ordneten städtebaulichen Entwicklung ist ein vom zuständigen Organ der Gemein -

de beschlossenes städtebauliches Verkehrskonzept, das hinreichend konkret die 

verkehrlichen Planungen in einem bestimmten räumlichen Bereich darstellt.  
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4. Geltende Grenzwerte gemäß Artikel 5 ULR 

 

Für die Geräuschbelastung der Bevölkerung hat eine Reihe von Institutionen Qualitätsstandards 

vorgeschlagen. Diese wurden unter gesundheitlichen Aspekten entwickelt, unabhängig von der 

jeweiligen Nutzung der Gebiete, in denen Menschen Geräuschen ausgesetzt  sind. Der Sachver-

ständigenrat für Umweltfragen hat in seinem Umweltgutachten 2004
1
 und in seinem Sonder-

gutachten "Umwelt und Straßenverkehr ð Hohe Mobilität ð Umweltverträglicher Verkehr" vom 

Juni 2005
2
 auf die Schwelle von 45 dB(A) hingewiesen, unterhalb der ein ungestörter Schlaf 

sichergestellt werden kann bzw. oberhalb der Aufwachreaktionen festzustellen sind. In dem 

Gutachten "Weniger Verkehrslärm für mehr Gesundheit und Lebensqualität " des Sachverständi-

genrats aus dem Jahr 2020 wird empfohlen, i n einem ersten Schritt 65 dB(A) am Tag und 

55 dB(A) in der Nacht als allgemein geltende obere Grenze zulässiger Lärmbelastung her zuzie-

hen. Langfristig soll ten die Lärmpegel die Werte von 55 dB(A) tagsüber bzw. 45 dB(A) nachts 

nicht übersteigen .
3
  

 

Die Weltgesundheitsorganisation, Regionalbüro für Europa, gibt die Empfehlung
4
, durch Stra-

ßenverkehrslärm bedingte Lärmpegel auf weniger als 53  dB(A) für den Lden und auf weniger als 

45 dB(A) für den Lnight  zu verringern, um gesundheitliche Auswirkungen und eine Beeinträchti-

gung des Schlafs zu vermeiden. 

 

In den letzten Jahren ist zudem ein Trend zu beobachten, dass sich die Lärmsanierungswerte 

immer weiter den Lärmvorsorgewerte annähern.  

 

Vor diesem Hintergrund empfiehlt das Umweltbundesamt als kurzfristiges Umwelthandlungs-

ziel für den Lärmaktionsplan das Wertepaar 60/50 dB(A) zu verwenden und mittelfristig das 

Wertepaar 55/45 dB(A) anzustreben.  

 

 

Tab. 4.1: Empfehlungen zu den Umwelthandlungszielen für die Lärmaktionsplanung (UBA) 

 

 

 

Die Gemeinde Rudersberg verwendet bei der Fortschreibung des Lärmaktionsplans der 4. Runde 

die vom Umweltbundesamt als kurzfristig anzustrebenden Umwelthandlungsziele 60  dB(A) für 

den Lden bzw. 50 dB(A) für den L night .um bestehende Belastungsachsen aufzufüllen und/ oder zu 

verlängern. 

  

 

1 Sachverständigenrat für Umweltfragen, Umweltgutachten 2004 - Umweltpolitische Handlungsfähigkeit sichern, Berlin, 2004 
2 Sachverständigenrat für Umweltfragen, Sondergutachten Umwelt und Straßenverkehr ï Hohe Mobilität ï Umweltverträglicher Verkehr, 

Berlin, 2005 
3  Sachverständigenrat für Umweltfragen, Weniger Verkehrslärm für mehr Gesundheit und Lebensqualität, Berlin, 2020 
4  Weltgesundheitsorganisation ï Regionalbüro für Europa, Leitlinien für Umgebungslärm, Kopenhagen 2018 



2025-06-25 
rudersberg_lap4 2025-06-25.docx 

 

 

PLANUNGSBUERO RICHTER-RICHARD 
  

Gemeinde Rudersberg ð Lärmaktionsplan 4. Runde 

 

 

 

 

 

 

13 

5. Zusammenfassung der Daten aus den Lärmkarten 

 

5.1 Strategische Lärmkarten Straßenverkehr 

 

Die strategischen Lärmkarten werden mit dem europäisch harmonisierten "Berechnungsverfah-

ren für den Umgebungslärm von bodennahen Quellen (Straßen, Schienenwege, Industrie und 

Gewerbe)" (BUB) berechnet. 

 

Die Eingangsdaten der LUBW zur Berechnung der strategischen Lärmkarten der untersuchungs-

pflichtigen Straßenabschnitte und d ie daraus resultierenden strategischen Lärmkarten zeigen 

die nachfolgenden Abbildungen . 

 

Unberücksichtigt blieb in der Lärmkartierung der LUBW:  

 

+ Michelau: Die für die Nachtstunden 22 -6 Uhr angeordnete zulässige Höchstge-

schwindigkeit von 40 km/h. Die Fassadenpegel zwischen Hauptstraße, Haus Nr. 31, 

und Ortsausgang Süd verringern sich Lnight (22-6 Uhr) um 1,5 dB(A). Der Maximal-

pegel von 64,3  dB(A) Lnight  sinkt auf 62,8 dB(A) Lnight . Dies wird in Kap. 9. bei der 

Maßnahmenentwicklung und -beurteilung berücksichtigt . 

+ Schlechtbach: Die ganztägige Reduzierung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit 

von 50 auf 30  km/h zwischen Obere Au südl. Einmündung bis Lindentaler Straße. 

Die maximalen Fassadenpegel verringern sich um 3 dB(A) von 75,0/64,8 dB(A) 

Lden/Lnight  auf 72,0/61,8 dB(A) Lden/Lnight . Dies wird in Kap. 9. bei der Maßnahmenent-

wicklung und -beurteilung berücksichtigt.  

+ Schlechtbach: Die ganztägige Reduzierung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit 

von 50 auf 30  km/h zwischen Gässle und Ortsausgang Süd. Die maximalen Fassa-

denpegel verringern sich um 3 dB(A) von 75,0/64,8 dB(A) L den/Lnight  auf 72,0/  

61,8 dB(A) Lden/Lnight . Dies wird in Kap. 9. bei der Maßnahmenentwicklung und -

beurteilung berücksichtigt.  

 

Durch die große Flut im Jahr 2024 wurde auch die Straßeninfrastruktur stark in Mitleidenschaft 

gezogen. Die Gemeinde hat sich entschlossen, die bisher mit Betonpflaster befestigte Fahrbahn 

durch Asphalt zu ersetzen. Die Maßnahme ist erst auf einem Teilabschnitt umgesetzt und soll 

im Sommer 2025 voraussichtlich fertiggestellt werden. Da sich der Lärmaktionsplan immer auf 

den Bestand zum Zeitpunkt der Kartierung bezieht, ist diese Maßnahme wie auch ggf. anste-

hende verkehrsrechtliche Anordnungen durch das Land ratsamt erst bei der Kartierung für die 

5. Runde zu berücksichtigen. Durch die Anordnung einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 

30 km/h, die ð wie Messungen ergeben haben ð von der Mehrzahl der Fahrzeuge weitgehend 

eingehalten wird, und die Diagonalver legung der bisher eingesetzten Betonpflastersteine sind 

die Rollgeräusche weitgehend minimiert und die Motorengeräusche bestimmen den Lärmpe-

gel. Das führt dazu, dass sich die Pegel voraussichtlich nicht oder maximal um 1 dB(A) reduzie-

ren werden.  
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Abb. 5.1: Eingangsdaten Lärmkarten Straße ï Durchschnittliche tägliche Verkehrsstärke (DTV)   
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Abb. 5.2:  Eingangsdaten Lärmkarten Straße ï Zulässige Höchstgeschwindigkeit  
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Abb. 5.3:  Eingangsdaten Lärmkarten Straße ï vorhandene Deckschicht (gemäß BUB-D)  
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Abb. 5.4:  Eingangsdaten Lärmkarten Straße ï vorhandener Lärmschutz 
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Abb. 5.5:  Strategische Lärmkarte Straßenverkehr Lden  
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Abb. 5.6:  Strategische Lärmkarte Straßenverkehr Lnight 
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Abb. 5.7:  Lärmkarte Straßenverkehr nach RLS-19 LTag  
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Abb. 5.8:  Lärmkarte Straßenverkehr nach RLS-19 LNacht   
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5.2 Belastungsachsen  

 

Bei den strategischen Lärmkarten treten in den Grenzbereichen der Isophonenbänder bei einem 

10x10 m-Raster zwangsläufig größere Ungenauigkeiten auf. Genauer sind Fassadenpegel, die 

im Rahmen der BEB-Berechnungen erzeugt und deshalb nachfolgend verwendet werden.  

 

Auf Grundlage einer Auswertung der Bereiche  

 

+ mit Überschreitung der Lärmwerte in drei Kategorien  

# Lden >70 dB(A) und/ oder L night  >60 dB(A) als sehr hohe Lärmbelastung,  

# Lden Ó65 ð <70 dB(A) und/ oder L night  Ó55 ð <60 dB(A) als hohe Lärmbelas-

tung,  

# Lden Ó60 ð <65 dB(A) und/ oder L night  Ó50 ð <55 dB(A) wegen Überschrei-

tung des Umwelthand lungsziels und   

 

+ einer zulässigen (Bebauungsplan) oder tatsächlichen (Realnutzung) empfindlichen 

Nutzung (Wohnung, Schule, Krankenhaus)  

 

wurden mit einer GIS -Auswertung Belastungsachsen identifiziert, die sich aus einer Überschrei-

tung der Auslösewerte beim überwiegenden Teil der Gebäude ergeben . Durch die Baustruktur, 

insbesondere aber durch die bestehenden Tempo 30 -Anordnungen, ergeben sich häufig wech-

selende Pegelbänder für die Belastungsachsen: 

 

+ Rudersberg 

# L 1148 Dr.-Hockertz-Straße von Kreisverkehr Neue Zumhofer Straße bis 

Straße Am Burren ð sehr hohe Lärmbelastung.  

 

+ Schlechtbach 

# L 1148 Heilbronner Straße von Jakob-Dautel-Straße bis nördliche Einmün-

dung  Obere Au ð sehr hohe Belastung, 

# L 1148 Heilbronner Straße von der nördliche n Einmündung  Obere Au bis zur 

südlichen Einmündung Obere Au ð hohe Belastung, 

# L 1148 Heilbronner Straße von südlichen Einmündung Obere Au bis Seiten-

straße Rathausplatz ð sehr hohe Belastung, 

# L 1148 Rathausplatz ð Stuttgarter Straße von Seitenstraße Rathausplatz bis 

Gässle ð hohe Belastung,  

# L 1148 Stuttgarter Straße von Gässle bis Rauhwiesen ð sehr hohe Belas-

tung,  

# L 1148 Stuttgarter Straße von Rauhwiesen bis Bebauungsende ð hohe 

Lärmbelastung.  

 

+ Michelau 

# L 1148 Hauptstraße ð Miedelsbacher Straße von nördlich  Brückenstraße Mie-

delsbacher Straße, Haus Nr. 10) bis südlich Hofstattstraße ð sehr hohe Lärm-

belastung.  
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Gemeinde Rudersberg ð Lärmaktionsplan 4. Runde 
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Abb. 5.9:  Belastete Gebäude mit empfindlicher Nutzung Lden Ó60 dB(A)   
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Gemeinde Rudersberg ð Lärmaktionsplan 4. Runde 
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Abb. 5.10:  Belastete Gebäude mit empfindlicher Nutzung Lnight Ó50 dB(A) 
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Gemeinde Rudersberg ð Lärmaktionsplan 4. Runde 
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Abb. 5.11:  Belastete Gebäude mit empfindlicher Nutzung LTag Ó60 dB(A) 

  


























































































